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News

Bisher größte Lebensmittelvergif-
tung in Deutschland

Nach Angaben des Robert-Koch-
Instituts handelt es sich bei den vor 
kurzem aufgetretenen Magen-Darm-
Erkrankungen um die größte je von 
Lebensmitteln ausgelöste Krank-
heitswelle in Deutschland. Von dem 
in Ostdeutschland grassierenden 
Brechdurchfall sind mindestens 
11.200 Personen betroffen. Eine 
Charge Tiefkühl-Erdbeeren könnte 
nach bisherigen Erkenntnissen die 
Ursache der Vergiftungen bei Kindern 
und Jugendlichen sein. Experten ge-
hen davon aus, dass die Krankheit 
durch Schul- und Kita-Essen hervor-
gerufen wurde. Bei einem großen Teil 
der Patienten konnten inzwischen 
Noroviren nachgewiesen werden. 
Nach Angabe der Behörden können 
allerdings andere Erreger bzw. bak-
terielle Toxine als Ursache noch nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.  
Link zu weiteren Informationen

Informationsportal zu betrieb-
lichen Verstößen online

Die Lebensmittelüberwachungen in-
formieren zukünftig auf Grundlage des 
§ 40 Abs. 1a LFGB aktiv über Lebens-
mittel, bei denen gesetzlich festge-
legte Grenzwerte überschritten sind.  
Außerdem veröffentlichen die Be-
hörden Name und Anschrift von 

Betrieben, die erheblich oder wie-
derholt gegen lebensmittelrechtliche 
Vorschriften verstoßen haben und 
bei denen ein Bußgeld in Höhe von 
mindestens 350 Euro zu erwarten ist.  
Mögliche Beanstandungsgründe 
sind beispielsweise: „überhöhte 
Keimzahlen in Lebensmitteln“, „Ver-
schmutzung von Produktionsma-
schinen“ oder „irreführende Kenn-
zeichnung“. Vor der Veröffentlichung 
soll eine Anhörung der Betroffenen 
erfolgen.
Link zum Portal für Baden-Württemberg 

Wiegung an Verkaufstheke oft 
fehlerhaft

Wie die Badische Zeitung mitteilte, 
wird an rund einem Drittel der Käse- 
und Wursttheken in Baden-Württem-
berg nicht korrekt abgewogen. Bei 
einer Überwachung des Eichamtes 
wurden bei 430 Überprüfungen 
knapp 34% Verstöße festgestellt. 
Kleinere handwerkliche Unterneh-
men waren dabei am häufigsten zu 
beanstanden.

Diabetiker-Lebensmittel seit
10.10.2012 nicht mehr erlaubt

Die bislang für Diabetikererzeugnisse 
geltende Ausnahmeregelung vom 
Verbot der krankheitsbezogenen 
Werbung des § 12 LFGB wird mit Wir-
kung zum 10. Oktober 2012 aufgeho-
ben. Diabetiker-Produkte, die davor 
noch in Verkehr gebracht wurden, 
dürfen bis zum Ende Ihres Mindest-
haltbarkeitsdatums abverkauft wer-
den. Hinweise auf Diabetikereignung 
müssen z.B. auch bei „zuckerfreien 
Produkten“ entfernt werden.
Link zu weiteren Informationen
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von Lebensmitteln im Einzelhandel 
betreffende Leitlinie für eine gute 
Verfahrenspraxis anwenden und do-
kumentieren. Hackfleisch darf unter 
diesen Bedingungen bei max. +7°C 
für die alsbaldige Abgabe (Tag der 
Herstellung) oder unter besonde-
rer Dokumentation innerhalb von 24 
Stunden bei max. +4°C gelagert wer-
den. Für Fleischzubereitungen gelten 
im Einzelhandel Temperaturvorgaben 
von max. +7°C.

Mikrobiologische Eigenkontrollen
Nach Verordnung (EG) 2073/2005 
sind für Hackfleisch und Fleischzu-
bereitungen Prozesshygiene- und 
Lebensmittelsicherheitskriterien 
vorgeschrieben. Die Einhaltung der 
Kriterien ist durch wöchentliche Pro-
benahme und Untersuchung der 
Produkte zu überprüfen. Über einen 
Antrag bei der zuständigen Behörde 
ist es für „Kleinbetriebe“ möglich ei-
ne Ausnahme von der wöchentlichen 
Beprobung in Anspruch zu nehmen. 

Hierbei werden besondere Anfor-
derungen an das Hygienemanage-
ment gestellt. Der Betrieb muss die 
Leitlinie für gute Verfahrenspraxis 
anwenden und dokumentieren. 
Der Umgang mit solchen Anträgen 
wird jedoch länderspezifisch unter-
schiedlich gehandhabt. Die Grenze 

Als Beanstandungsgrund domi-
nierten erneut die Verstöße gegen 
Kennzeichnungsvorschriften. 100 
Proben (0,2%) wurden als gesund-
heitsschädlich beurteilt – insbe-
sondere wegen pathogener Keime 
(beispielsweise Listeria monocyto-
genes, Bacillus cereus, Salmonel-
len, verotoxinbildende Escherichia 
coli), scharfkantiger Fremdkörper 
oder chemischer Verunreinigungen.
Link zu weiteren Informationen

Beispiele von Krankheits- 
ausbrüchen im Jahr 2011

In einem Ausbildungszentrum für Ju-
gendliche wurden Salmonella typhi-
murium, Listerien und Staphylokok-
ken in Zwiebelmettwurst nachgewie-
sen, die ein Küchenleiter selbst her-
gestellt und an einem kalten Buffet 
angeboten hatte. Mehrere Jugendli-
che waren an Salmonellose erkrankt. 
Die Geldstrafe für den Küchenleiter 
betrug 1.600 Euro.

In einem weiteren Fall kam es in ei-
ner Gaststätte bei 41 Teilnehmern 
von zwei Familienfeiern zu schweren 
Durchfallerkrankungen, teilweise mit 
stationärem Krankenhausaufenthalt. 
In den Lebensmittelproben wurden 
Salmonellen nachgewiesen.

Themen

Hygienerechtliche Vorgaben 
zu Hackfleisch und Fleisch- 
zubereitungen

Die Hackfleischverordnung war 
viele Jahre lang maßgebend für 
den Umgang mit Hackfleisch in 
Deutschland. Mit ihrer Aufhebung 
im Jahr 2007 und dem Übergang 
der Regelungen auf das europä-
ische Recht haben sich formal 
einige Änderungen ergeben. Hier 
soll ein kurzer Überblick über die 
aktuellen Vorgaben gegeben wer-
den.

Anforderungen an die Betriebe
Die wesentlichen Anforderungen 
an die Betriebe zur Herstellung von 
Hackfleisch und Fleischzuberei-
tungen sind die Vermeidung von 
Kontaminationen während der Pro-
duktion sowie die Einhaltung der 
vorgegebenen Kühltemperaturen. 
Hierzu sind geeignete Räumlich-
keiten, Ausrüstungen und Kühlein-
richtungen erforderlich, wie sie in 
den Verordnungen (EG) 852/2004, 
853/2004 und in der LMHV-Tier vor-
gegeben sind. So sind die Arbeits-
abläufe beispielsweise derart abzu-
stimmen, dass das Ausgangsmate-
rial nur nach Bedarf aus der Kühlung 
in den Arbeitsbereich gebracht und 
verarbeitet wird. Außerdem müssen 
EU-zugelassene Betriebe mit Hand-
waschbecken mit berührungslosen 
Armaturen ausgestattet sein.

Temperaturvorgaben
Für die Herstellung von Hackfleisch 
und Fleischzubereitungen darf nur 
gekühltes Ausgangsmaterial verwen-
det werden. Die Produkte sind nach 
der Herstellung unmittelbar auf max. 
+2°C (Hackfleisch) bzw. max. +4°C 
(Fleischzubereitungen) abzukühlen, 
diese Temperaturen sind ebenfalls 
bei Lagerung und Transport strikt 
einzuhalten. Einzelhandelsbetriebe 
dürfen von diesen Temperaturen ab-
weichen, wenn sie eine die Kühlung

Aus der Praxis

Jahresbericht Lebensmittelüber-
wachung 2011

Die amtliche Lebensmittelüberwa-
chung Baden-Württemberg hat im 
Jahr 2011 mehr als 100.000 Kon-
trollbesuche durchgeführt, bei de-
nen 31% (72.000 Betriebe) der rund 
232.000 registrierten Betriebe ein- 
oder mehrmals überprüft wurden. 
In 28% der kontrollierten Betriebe 
haben die Lebensmittelkontrolleure 
insgesamt knapp 33.000 Verstöße 
festgestellt. 

1595 kontrollierte Betriebe (2,2%) 
mussten aufgrund unhygienischer 
Zustände sofort geschlossen wer-
den oder wurden vorübergehend 
freiwillig geschlossen. 

Über 51.000 Proben – Lebensmit-
tel, kosmetische Mittel, Bedarfsge-
genstände und Tabakerzeugnisse 
– wurden von den Lebensmittel-
kontrolleuren entnommen und un-
tersucht. 17% der Lebensmittel-
proben wurden dabei beanstandet. 

für „Kleinbetriebe“ liegt bei einer 
Herstellmenge von 2,5 t Hackfleisch 
bzw. 5 t Fleischzubereitungen pro 
Woche im Jahresschnitt. 

Sicherheit der Produkte 
Für die Festsetzung von Fristen für 
das Inverkehrbringen ist die Sicher-
heit der Produkte nach EU-Recht 
das ausschlaggebende Kriterium. 
Die alleinige Verantwortung hierfür 
liegt beim Lebensmittelunterneh-
mer. Sichere Fristen für das Inver-
kehrbringen müssen daher von den 
Betrieben ermittelt und ständig über-
prüft werden. Für die Sicherheit der 
Produkte kann außerdem die Kenn-
zeichnung maßgebend werden. So 
sind Produkte, die zur Durcherhit-
zung vorgesehen sind z.B. mit einem 
eindeutigen Hinweis zu versehen.

Schulungspflichten
Personen, die Hackfleisch und 
Fleischzubereitungen herstellen und 
keine entsprechende Berufsaus-
bildung absolviert haben, müssen 
Fachkenntnisse zu Anforderungen 
an die Lebensmittelhygiene durch 
geeignete Schulungsmaßnahmen er-
werben und nachweisen. Vorgaben 
hierzu finden sich in § 4 und Anlage 1 
der LMHV. Diese sind sehr umfang-
reich und gehen deutlich über die 
regelmäßig zu absolvierende klas-
sische Hygieneschulung nach VO 
(EG) Nr. 852/2004 hinaus.

Zu allen offenen Fragen bezüg-
lich der geltenden Regelungen 
steht Ihnen Ihr BAV-Berater ger-
ne zur Verfügung!

39 Personen erkrankten in einem Kli-
nikum an Brechdurchfällen. Die Sym-
ptome und der Krankheitsverlauf 
entsprachen denen einer Norovirus-
Infektion. Bei Proben des Essens aus 
der Klinikküche und bei Stuhlproben 
von Patienten und Klinikmitarbeitern 
waren jeweils identische Isolate von 
Noroviren nachweisbar gewesen.

Urteil: Warnhinweis bei rohem 
Kassler

Ein verpacktes, rohes „Kasseler 
Stielkotelett“ muss einen entspre-
chenden Hinweis tragen, dass 
das Lebensmittel vor dem Verzehr 
ausreichend durcherhitzt werden 
muss. Andernfalls ist es bei einem 
positiven Salmonellenbefund als 
nicht sicheres Lebensmittel einzu-
stufen.

Dies entschied das Verwaltungs-
gericht Berlin nachdem bei einer 
Probe „Kasseler Stielkotelett“ Sal-
monellen festgestellt wurden, das 
Produkt jedoch keinen Warnhin-
weis zur Durcherhitzung trug. Aus-
schlaggebend sei, dass Kasseler-
Produkte nicht nur roh, sondern 
auch in bereits durchgegartem Zu-
stand in den Verkehr gelangen. 

Ohne nähere Hinweise auf der Ver-
packung sei dem Verbraucher nicht 
zweifelsfrei klar, ob es sich um ein 
noch nicht durcherhitztes Erzeug-
nis handele.
Link zu weiteren Informationen

Conny Lechner 
BAV Institut 

Kundenbetreuung
Verantwortlich für Be-
urteilung und Freigabe 
von Prüfberichten

conny.lechner@bav-institut.de
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BAV Institut
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News

Bisher größte Lebensmittelvergif-
tung in Deutschland

Nach Angaben des Robert-Koch-
Instituts handelt es sich bei den vor 
kurzem aufgetretenen Magen-Darm-
Erkrankungen um die größte je von 
Lebensmitteln ausgelöste Krank-
heitswelle in Deutschland. Von dem 
in Ostdeutschland grassierenden 
Brechdurchfall sind mindestens 
11.200 Personen betroffen. Eine 
Charge Tiefkühl-Erdbeeren könnte 
nach bisherigen Erkenntnissen die 
Ursache der Vergiftungen bei Kindern 
und Jugendlichen sein. Experten ge-
hen davon aus, dass die Krankheit 
durch Schul- und Kita-Essen hervor-
gerufen wurde. Bei einem großen Teil 
der Patienten konnten inzwischen 
Noroviren nachgewiesen werden. 
Nach Angabe der Behörden können 
allerdings andere Erreger bzw. bak-
terielle Toxine als Ursache noch nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.  
Link zu weiteren Informationen

Informationsportal zu betrieb-
lichen Verstößen online

Die Lebensmittelüberwachungen in-
formieren zukünftig auf Grundlage des 
§ 40 Abs. 1a LFGB aktiv über Lebens-
mittel, bei denen gesetzlich festge-
legte Grenzwerte überschritten sind.  
Außerdem veröffentlichen die Be-
hörden Name und Anschrift von 

Betrieben, die erheblich oder wie-
derholt gegen lebensmittelrechtliche 
Vorschriften verstoßen haben und 
bei denen ein Bußgeld in Höhe von 
mindestens 350 Euro zu erwarten ist.  
Mögliche Beanstandungsgründe 
sind beispielsweise: „überhöhte 
Keimzahlen in Lebensmitteln“, „Ver-
schmutzung von Produktionsma-
schinen“ oder „irreführende Kenn-
zeichnung“. Vor der Veröffentlichung 
soll eine Anhörung der Betroffenen 
erfolgen.
Link zum Portal für Baden-Württemberg 

Wiegung an Verkaufstheke oft 
fehlerhaft

Wie die Badische Zeitung mitteilte, 
wird an rund einem Drittel der Käse- 
und Wursttheken in Baden-Württem-
berg nicht korrekt abgewogen. Bei 
einer Überwachung des Eichamtes 
wurden bei 430 Überprüfungen 
knapp 34% Verstöße festgestellt. 
Kleinere handwerkliche Unterneh-
men waren dabei am häufigsten zu 
beanstanden.

Diabetiker-Lebensmittel seit
10.10.2012 nicht mehr erlaubt

Die bislang für Diabetikererzeugnisse 
geltende Ausnahmeregelung vom 
Verbot der krankheitsbezogenen 
Werbung des § 12 LFGB wird mit Wir-
kung zum 10. Oktober 2012 aufgeho-
ben. Diabetiker-Produkte, die davor 
noch in Verkehr gebracht wurden, 
dürfen bis zum Ende Ihres Mindest-
haltbarkeitsdatums abverkauft wer-
den. Hinweise auf Diabetikereignung 
müssen z.B. auch bei „zuckerfreien 
Produkten“ entfernt werden.
Link zu weiteren Informationen
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